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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.06.1981 

Geschäftszahl 

2966/79 

Rechtssatz 

Fahrten im Nahebereich des Betriebes stellen keine "Reisen" iS des § 4 Abs 5 EStG dar. Der bei solchen Fahrten 
entstehende Verpflegungsaufwand ist durchaus vergleichbar mit jenem, der einer Vielzahl von Steuerpflichtigen 
dadurch erwächst, daß sie aus beruflichen Gründen genötigt sind, einen Teil ihrer Mahlzeiten außer Haus 
einzunehmen. Solche Verpflegungsaufwendungen sind jedoch nichtabzugsfähige Kosten der privaten 
Lebensführung. Um von einer Reise iS des § 4 Abs 5 EStG sprechen zu können, muß die in dieser Gesetzesstelle 
aufgestellte gesetzliche Vermutung zutreffen, daß mit einer Reise ein VerpflegungsMEHRaufwand verbunden 
ist, der einem Steuerpflichtigen, der keine Reise unternimmt, sich aber ebenfalls teilweise außer Haus verköstigt, 
im allgemeinen nicht erwächst. 


